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Nr. 53‘72. 11. DEZEMBER 1933.

1. Die Einwohnergemejnd.e Dornach unterbreitet mit Schreiber
vom 24. November 1933 eine Ergänzung des auungsplanes am “Brosi

weg“ zur Prüfung und Genehmigung.

II. Die vom Einwohnergerneinderat beschlossene Erweiterung
des Bebauungsplanes ani “Brosiweg“ auf eine Fahrbreite von 5 m, wurde

gemäss An~eiger für das Sohwazbubenland. und Umgebung Nr. 39 und 40
vom 28. September bezw. 5, Oktober 1933, mit Einspraohfrist bis zum

30. Oktober 1933, zu Jedermanns Einsicht iiffentlioh aufgelegt. Innert

nützlicher frist sind keine Einsprachen eingelaufen. Der Einwohner

genieinder~t Dornach hat daher anlässlich seiner Sitzung vorn 1‘?. Novetn
ber 1933 den ausgearbeiteten und aufgelegten Bebauungsplan als de.

finitiv erklärt.

III,Gestützt hiorauf wi~din Anwendung der §~ 1 und 13 des Ge
setzes betreffend das Bauwesen, vom 10. Juni 1906

beschlossen:

1, Dem vom Einwohnergerneinderat Dornach genehmigten erweiterten Be

bauungsplan am “Brosiweg“ auf der Teilstrecke Dorneckatrasse bis
zur projektierten Burgstrasse wird die Genehmigung erteilt.

spezi~2, Der mit Regiertmgsratsbeschluss Nr. 1‘?19 vorn 3. Mai 192‘? genehmigt

Bebauungsplan Nr, 3 wird, soweit mit vorstehend erwähntem Bebau

ungsplan im Widerspruch stehend, aufgehoben.

Bau-Departement (4), mit Akten und je 1 Plan.
Kantonsingenieur (2).
Kreisbauadjun~t III, Dornao~..
Einwohnergemejnde Dornach, mit je l Plan,
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